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LIEBE LESER
mit seinem Plan, von Italien her die Grossagglomeration Zürich mit einem
Radioprogramm zu versorgen, das aus den drei Komponenten Popmusik, Information
und Werbung besteht, hat Roger Schawinski einmal mehr Bewegung in die
schweizerische Medienszene gebracht. Sofort haben die Verlage Jean Frey und
Ringier ihre Absicht angekündigt, ähnliche Vorhaben zu realisieren, falls Schawin-
skis «Radio 24» nicht verhindert werde, und auch der «Tages-Anzeiger» bekannte
sich zu Plänen in dieser Richtung. Dass sich ausgerechnet die drei schweizerischen
Presseriesen - sie kontrollieren einen grossen Teil der Zeitungs- und Zeitschriftenauflage

- für solche Privat-Radio-Projekte und längerfristig wohl auch für das
private kommerzielle Fernsehen interessieren, liegt auf der Hand. Es gilt, sich den Anteil

am Werbekuchen um jeden Preis zu sichern. Das Programm, das in Verbindung
dazu auch noch ausgestrahlt werden muss, hat sich ganz in diesen Dienst zu stellen:

Es hat Einschaltquoten zu garantieren, die für den Werbekunden attraktiv
genug sind, dass er seine Franken springen lässt.
Wie immer, wenn die Gesellschaft mit einer Problematik nicht mehr zurande
kommt, folgt die Flucht in die Rechtsfragen. Darf «Radio 24» von Italien her
überhaupt in die Schweiz senden? Noch eh die Frage schlüssig beantwortet ist, werden
Bundesrat und PTT aufgefordert, Schawinskis Pläne zu durchkreuzen. Zwar hat sich
die Politik der Verhinderung, die vom Departement Ritschard seit zwei Jahren nicht
zuletzt in Ermangelung eines Verfassungsartikels für Radio und Fernsehen betrieben

wird, als ungeeignet und - wie der Fall Schawinski zeigt - unrealistisch erwiesen.

Aber wie anders soll denn kontrolliert werden, dass fette Anteile des Werbekuchens

nicht plötzlich in fremde Hände geraten? Diese Möglichkeit wird in einer für
dumm verkauften Öffentlichkeit als grosse Schreckensvision prophylaktisch
verbreitet: Eine Verlagerung des Werbeaufkommens auf private Radiostationen würde
den Tod der unabhängigen Presse bedeuten; so, als ob diese - sofern sie diesen
Status noch verdient - nicht schon längst nur von den bescheidenen Brosamen
lebte, welche vom Tisch jener Verlagskonzerne fallen, die den schweizerischen
Pressemarkt beherrschen.
Ich muss gestehen, dass mich die rechtlichen Fragen in diesem Zusammenhange
kaum interessieren. Mich beschäftigt vielmehr die Tatsache, dass keiner dieser
privaten Sender - die so oder so kommen werden, weil kommerzielle Interessen noch
immer über juristische Bedenken gesiegt haben - sich um die Minderheiten kümmern

wird. Wer Radio mit Werbung finanziert, wird sich kaum um die Bedürfnisse
politischer und gesellschaftlicher Randgruppen kümmern können, wird für die
Schwachen, die Armen und die Kranken kaum seine Stimme erheben. Der
hemmungslose Kampf um Höreranteile, der sich über alle wohlgemeinten
Konzessionsbestimmungen hinwegsetzen wird, wird auch die SRG in Zugzwang versetzen, die
sich ja mit ihrer fast ausschliesslich auf Quantität ausgerichteten Publikumsforschung

schon jetzt ein Instrumentarium zurechtgelegt hat, um ihren ursprünglichen
Sendeauftrag zu umgehen. Darüber - und nicht zu juristischen Fragen - möchte ich
den Bundesrat ein paar Worte verlieren hören. Und vielleicht auch den Präsidenten
jener formidablen Vereinigung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die Axt an
das SRG-Monopol zu legen...

Mit freundlichen Grüssen
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